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RS OGH 1984/5/22 2Ob564/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1984

Norm

JN §56 Abs2

ZPO §500 Abs2 IIB1

Rechtssatz

Das Begehren auf Feststellung, daß die Zession einer bestimmten Geldforderung unwirksam sei, ist zu bewerten,

wenn es möglich ist, daß der tatsächlich zugeflossene Betrag geringer ist als die gesamte Forderung.
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